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AbonnementSpreîS:
Jährlich Fr. 3. —.
Halbjährlich „ 1 5».

Berner-Schulfreund.
16. Februar Zweiter Jahrgang. 1862

Dieses Blatt erscheint monatlich zweimal. Bestellungen nebmen alle Postämter
an. In Bern die Erpedition. DK- Alle Einsendungen sino an die Redak-

tion in Steffisburg zu adrelsiren..

Von der Pflege des Willens.
II.

Den größten und nachhaltigsten Einfluß auf die Willenskraft des

Kindes hat offenbar zuerst das elterliche Haus und dessen Umgebung.

Doch kann für eine rechte Willensrichtung von Schule und Kirche auch

Vieles, sehr Vieles gethan werden, und nicht zu läugnen ist, daß viele

Kinder von einer christlichen Schule und Unterweisung Zeitlebens einen

reichen Segen davontragen, wenn sie vielleicht zu Hause in dieser Be-

ziehung auch nicht gerade günstig gestellt waren. Von großer Bedeutung

ist jedenfalls der mittelbare Einfluß der Schule, theils durch das kräf-

tigende und vorleuchtende Beispiel des Lehrers nach seiner ganzen Per-
sönlichkeit, theils durch die mannigfaltigen Mittel der Disziplin und

des Unterrichts.
Was Kinder von denen, die sie achten und lieben, beständig thun

sehen — und das gilt zunächst von den Eltern und dann vom Lehrer

— davon urtheilen sie ziemlich bald, daß man auch so thun müsse.

Daher hat der Lehrer eine große Verantwortlichkeit aus sich, nicht nur
für sein Thun und Handeln in der Schule, sondern auch außer der-

selben.

Bei Handhabung der Disziplin fordere der Lehrer allerdings

Pünktlichkeit, Ordnung und Gehorsam und verlange, daß der Wille des

Einzelnen gleichsam als Vorbereitung für die spätern, viel strengern

Forderungen in Staat und Kirche, einem höhern Ganzen gesetzmäßig

sich unterordnen; doch hüte sich der Lehrer wohl, daß er nicht als bloßer

Zuchtmeister und Polizeimann dastehe, nie etwas fordere, von dem es
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